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1. Personenstandswesen 

 

 
a)  Zahl der Beurkundungen bei den Standesämtern im Landkreis 

 

 2013 2014 2015 2016 

 

Geburten 

 
657 

 
831 

 
878 

 

835 

 

Sterbefälle 

 
1.334 

 
1.311 

 
1.403 

 

1.306 

 

Eheschließungen 

 
561 

 
595 

 
639 

 

665 

 

Lebenspartnerschaften 

 
5 

 
5 

 
8 

 

8 

 
Daneben wurden von den 16 Standesämtern im Landkreis im Jahr 2016 

insgesamt  919 (2015: 1.042, 2014: 863, 2013: 680) sonstige 

personenstandsrechtliche Beurkundungen (Namenserklärungen, 
Vaterschaftsanerkenntnisse, etc.) vorgenommen.  

 
 

b)  Bevölkerungsentwicklung 
 

 

 

c)  Personenstandsrecht, Standesamtsaufsicht 
 
Das deutsche Personenstandsrecht wurde mit Wirkung vom 01.01.2009 
vollständig reformiert. An die Stelle der Personenstandsbücher in 

Papierform sind elektronische Personenstandsregister getreten. Bayern 
entschied sich hier nach vorheriger Machbarkeitsstudie für die 

Errichtung eines zentralen elektronischen Personenstandsregisters 

(ZEPR), an das die Standesämter in der zweiten Hälfte des Jahres 2013 
nach und nach angeschlossen wurden. Spätestens seit 01.01.2014 wird 
bei den Standesämtern in Bayern daher ausschließlich elektronisch 

Von Personen mit Wohnsitz im 

Landkreis Neumarkt i.d.OPf. 
 

2015 

 

2016 
Wurden geboren 

- innerhalb des Landkreises 

- außerhalb des Landkreises 

sind gestorben 

- innerhalb des Landkreises 

- außerhalb des Landkreises 

 
    752 
    449     =   1.201 
 
 1.205 
    182     =   1.387 

 

   709 

   455    =  1.164 

 

1.107 

   184    =   1.291 

 

Geburtenüberschuss 

 

                      -186 

 

                     -127 



beurkundet. Die Beurkundung in Papierform ist damit abgeschafft und 
auch im Falle des Ausfalls der Elektronik vom Gesetzgeber nicht 
vorgesehen oder erlaubt. Für das Landratsamt als Standesamtsaufsicht 
bedeutet dies, dass für die seit 01.01.2014 bei den Standesämtern 
vorgenommenen Beurkundungen in elektronischer Form keine neuen 
Zweit- oder Sicherungsregister mehr zu führen sind. 
Die bis 01.01.2009 geführten bisherigen Personenstandsbücher in 
Papierform sind jedoch weiter fortzuführen, und zwar solange, bis 
eventuell eine (nicht unproblematische) elektronische Nacherfassung 
erfolgt ist. Ganz erheblichen zeitlichen und personellen Mehraufwand 
brachte für die Standesamtsaufsicht dabei die Regelung, dass ab 
Inkrafttreten der Personenstandsrechtsreform am 01.01.2009 in die beim 
Landratsamt aufbewahrten Zweitbücher (jetzt: Sicherungsregister) nicht 
mehr nur die Folgebeurkundungen (früher: Randvermerke), sondern 
auch die Hinweise beizuschreiben waren. Diese Aufgabe war weder 
zeitlich noch personell zu bewältigen, die entsprechenden Mitteilungen 
stauten sich immer weiter an. Schließlich hatte der Gesetzgeber hier ein 
Einsehen und schaffte diese Regelung mit Wirkung ab dem 15.05.2013 
wieder ab. Bis dahin von den Standesämtern eingetragene und 
mitgeteilte Hinweise sollen aber noch nachgetragen werden, was durch 
die Entwicklung im Ausländer- und Asylbereich aus organisatorischen 
Gründen auch im vergangenen Jahr weiterhin zurückgestellt werden 
musste. 

 

 2013 2014 2015 2016 

Beschreibung von 

Folgebeurkundungen 

in die 

Sicherungsregister 

(= Zweitbücher) 

 
505 

(erhalten: 
449) 

 
1 

(erhalten: 
89 

 
0 

(erhalten: 
111) 

 

50 

(erhalten: 

14) 

Beischreibung 

von Hinweisen 

in die 

Sicherungsregister 

(= Zweitbücher) 

 
2.345 

(erhalten: 
1.824) 

 
1.144 

(erhalten: 
368) 

 
2 

(erhalten: 
385) 

 

80 

(erhalten: 

0) 

 
 

In den 16 Standesämtern im Landkreis waren zum Stichtag 

01.01.2017 insgesamt 56 Bedienstete als Standesbeamte bestellt, 

davon 26 mit einer Ausnahmegenehmigung des Landratsamtes. Zu 
den Dienstpflichten der Standesbeamten gehört unter anderem die 
Fortbildungspflicht. Teil dieser Fortbildungspflicht ist auch die Teilnahme 
an den jeweiligen verbindlich vorgeschriebenen Dienstbesprechungen. 
Diese fanden im Jahr 2016 an zwei Terminen im Frühjahr und an zwei 
Terminen im Herbst statt. Schwerpunktthemen dieser 
Dienstbesprechungen waren neben aktuellen Entwicklungen im Frühjahr 
der Umgang mit ausländischen Flüchtlingen bei 
Personenstandsbeurkundungen und im Herbst urkundliche Nachweise 
und sonstige Grundlagen für die Prüfung familienrechtlicher Vorgänge 
und die Beurkundungen in den Personenstandsregistern. Die 

Organisation und Ausrichtung der Dienstbesprechungen erfolgte am 



15.03.2016 durch das Standesamt Hohenfels, am 12.04.2016 durch 

das Standesamt Berching, am 08.11.2016 durch das Standesamt 

Breitenbrunn und am 22.11.2016 durch das Standesamt Deining. Bei 
allen vier Veranstaltungen im Landkreis konnten erfreulicherweise auch 
wieder Teilnehmer aus anderen Landkreisen und Regierungsbezirken 
begrüßt werden. 

Im November 2016 fand darüber hinaus eine bayernweite 

Dienstbesprechung für die Standesamtsaufsichtsbehörden statt. 
 
Übersicht über wichtige Tätigkeiten der Standesamtsaufsicht 

 
Tätigkeit 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Ausnahmegenehmigungen 

für Standesbeamte 
(Erteilungen und Verlängerungen) 

 
2 

 
6 

 
3 

 
6 

 

3 

Vorgenommene 

amtliche Beglaubigungen 

 
364 

 
324 

 
573 

 
420 

 

382 

Vorgenommene 

Vorbeglaubigungen deutscher 

Urkunden zum Gebrauch im 

Ausland 

 
115 

 
112 

 
117 

 
144 

 

148 

Entscheidungsvorlagen und  

-anträge an Amtsgericht 

 
5 

 
3 

 
5 

 
5 

 

3 

Anordnungen einer 

Beurkundung 

 
5 

 
4 

 
3 

 
7 

 

6 

Prüfung ausländischer 

Entscheidungen in Ehesachen 

 
5 

 
7 

 
6 

 
12 

 

10 

Prüfung von Anträgen auf 

Nachbeurkundung eines im 

Ausland erfolgten 

Personenstandsfalls 
davon 

- Geburt 

- Eheschließung bzw.  

   Lebenspartnerschaft 

- Sterbefall 

 
 

12 
 
 

4 
 

7 
1 

 
 

18 
 
 

8 
 

9 
1 

 
 

13 
 
 

5 
 

7 
1 

 
 

20 
 
 

10 
 

10 
0 

 

 

31 

 

 

15 

 

16 

0 

Prüfung von Stillegungen 0 0 0 1 1 

Prüfung von 

Personenstandsfällen mit 

Auslandsbezug 
(ohne Nachbeurkundungsänträge) 

 
20 

 
12 

 
23 

 
30 

 

41 

Prüfung von 

Personenstandsfällen 

ohne Auslandsbezug 

 
9 

 
6 

 
9 

 
5 

 

7 

Sonstige Prüfungen bzw. 

Stellungnahmen 
davon  

Auslandsbezug 

    
16 

 
4 

 

23 

 

6 

 
 



 

d)  Behördliche Namensänderungen 
 
Auch im Jahr 2016 mussten wieder zahlreiche Anfragen zu den 
Möglichkeiten und Chancen hinsichtlich der Änderung von 
Familiennamen und/oder der Änderung von Vornamen beantwortet 
werden. In einigen Fällen wurde dabei eine (gesetzliche) Lösung ohne 
Einleitung eines öffentlich-rechtlichen Verfahrens zur Namensänderung 
gefunden. Nicht wenige Namensänderungswünsche allerdings bleiben 
unerfüllt, da hierfür weder eine gesetzliche Möglichkeit besteht noch die 
für eine behördliche Namensänderung notwendigen Voraussetzungen 
vorliegen. 15 Personen haben im vergangenen Jahr schließlich einen 
Antrag auf behördliche Namensänderung gestellt. 
Insgesamt 15 Namensänderungsverfahren konnten im Jahr 2016 
abgeschlossen werden, wobei jeweils die gewünschte Namensänderung 
ausgesprochen werden konnte. Es handelte sich dabei um 12 
Änderungen des Familiennamens und um 3 Vornamensänderungen. 1 
Antragsverfahren war zum Jahresende noch anhängig. 

 
Übersicht Namensänderungsverfahren 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Eingegangene 

Anträge 

 
27 

 
20 

 
14 

 
30 

 

15 

Vorgenommene 

Namensänderungen 

 
30 

 
16 

 
16 

 
28 

 

15 

Ablehnungen bzw. 

sonstige Erledigung 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 

0 

 
 
 

2. Ausländer- und Asylrecht 
 
a)  Zahlenspiegel 

 
Die Zahl der im Landkreis lebenden Ausländerinnen und Ausländer ist 

ab dem Jahr 2012 vor allem durch starke Zuwanderung aus den 

osteuropäischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) zum 

einen und durch zugewiesene Flüchtlinge zum anderen immens 

angestiegen und erreicht seither immer wieder neue Höchststände. Ein 
weiterer Anstieg ist in den nächsten Jahren auch durch Erleichterungen 
beim Zugang zum Arbeitsmarkt (hier insbesondere für Angehörige der 
Westbalkanstaaten) sowie durch Familiennachzug (hier insbesondere 
auch zu anerkannten Flüchtlingen) zu erwarten. 

Zum Stichtag 31.12.2016 waren im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. 

insgesamt 10.077 ausländische Staatsangehörige (Vorjahr: 8.832) 

aus 119 verschiedenen Staaten (Vorjahr: 116 Staaten) registriert. 

5.540 Personen davon (Vorjahr: 4.941) sind Unionsbürger, also 
Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union. 26 Personen 
(Vorjahr: 13) sind staatenlos, bei weiteren 14 Personen (Vorjahr: 12) ist 
die Staatsangehörigkeit ungeklärt. 



Das bedeutet einen Anstieg des Ausländeranteils im Landkreis auf 

nunmehr rund 7,9 % gegenüber 6,82 % im Vorjahr. 
 

Nicht in diesen Zahlen enthalten sind die Angehörigen und 

Beschäftigten der auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels 

befindlichen Streitkräfte und deren im Landkreis wohnenden 

Familienangehörige, da diese nach dem für sie vorrangigen NATO-
Truppenstatut und den entsprechenden Zusatzvereinbarungen in 
Deutschland weder aufenthaltsgenehmigungs- noch meldepflichtig sind. 

 

Stichtag 31.12. 

2011 

31.12. 

2012 

31.12. 

2013 

31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

Ausländer 
im 
Landkreis 

davon 
EU-Bürger 

 
5.397 

 
 

2.274 

 
5.903 

 
 

2.831 

 
6.750 

 
 

3.744 

 
7.649 

 
 

4.343 

 
8.832 

 
 

4.941 

 

10.077 

 

 

5.540 

davon 
männlich 
weiblich 

 
2.988 
2.409 

 
3.358 
2.545 

 
3.958 
2.792 

 
4.497 
3.151 

 
5.287 
3.542 

 

6.141 

3.936 

 
Durch den in den letzten Jahren sehr starken Zuzug aus Osteuropa zum 

einen und von Flüchtlingen zum anderen hat sich die Rangfolge der 

Hauptherkunftsländer der Ausländer im Landkreis in den letzten 
Jahren sehr stark verändert:  
 

Rang Staat 31.12.

2016 

31.12. 

2015 

31.12. 

2014 

31.12. 

2013 

31.12. 

2012 

1. Polen 1.540 1.351 1.252 1.119 892 

2. Rumänien 1.030 878 692 529 435 

3. Türkei 788 777 770 792 825 

4. Kosovo 665 675 584 600 553 

5. Syrien 650 210    

6. Ungarn 549 480 380 266 157 

7. Kroatien 409 336 264 217 210 

8. Bulgarien 345 304 237 182 138 

9. Tschechische 

Republik 

334 311 293 274 132 

10. Italien 292 265 273 259 239 

11. Österreich 277 261 265 266 269 

12 Irak 270 127 144   

13. Griechenland 224 200 179 159 141 

14. USA 210 194 181 205 157 

15. Slowakische 

Republik 

198 209 181 158 106 

16. Bosnien und 

Herzegowina 

169 161 210 144 149 

17. Russische 

Föderation 

164 161 143 159 120 



18. Serbien 161 150 190 138 161 

19. Ukraine 137 180 144 84 76 

20. Mazedonien 112 114    

21. Thailand 108 102 100   

22. Vietnam  101 107 108 105 111 

 

Unionsbürger und Angehörige der EWR-Staaten (Island, 

Liechtenstein und Norwegen) haben das Recht auf Einreise und 
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe des 

Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern 
(Freizügigkeitsgesetz/EU). Sie benötigen keinen Aufenthaltstitel, 
sondern sind bei Besitz eines gültigen Passes oder Passersatzes (z.B. 

Personalausweis) grundsätzlich freizügigkeitsberechtigt. Es obliegt der 

jeweils zuständigen Behörde, bei der Bearbeitung von Anträgen 

selbst festzustellen, ob ein Freizügigkeitsrecht nach der 

sogenannten "Unionsbürgerrichtlinie" (Richtlinie 2004/38/EG) 

vorliegt. Unionsbürger und Angehörige der EWR-Staaten müssen ihr 
Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt aber auf Verlangen auch 
weiterhin gegenüber der jeweils zuständigen Behörde oder Stelle 
nachweisen. Die Ausländerbehörde benötigt hierzu von Unionsbürgern 
und Angehörigen der EWR-Staaten neben der Anmeldung eine 
Ablichtung des gültigen Personalausweises oder Reisepasses, eine 
ausgefüllte freiwillige Selbstauskunft („Aufenthaltsanzeige“) entweder 
mit Nachweisen zum darin angegeben Aufenthaltszweck oder aber mit 
Nachweisen über ausreichende Existenzmittel und 
Krankenversicherungsschutz. 

Alle Ausländer, die nicht Unionsbürger sind, benötigen dagegen 

einen Aufenthaltstitel. Die Voraussetzungen zum Erhalt eines 
Aufenthaltstitels und damit die Aufenthaltsgewährung orientieren sich 
am jeweiligen Aufenthaltszweck (z. B. Familiennachzug, Beschäftigung, 
Ausbildung, Sprachkurs, Studium).  

 

Aufenthaltstitel bzw. -status 
der Ausländer im Landkreis 

31.12. 

2013 

31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

(Unbefristete) 

Niederlassungserlaubnis 

+ Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EG 

+ Daueraufenthaltskarte 

 
2.653 

 
2.681 

 
2.724 

 

2.798 

(Befristete) 

Aufenthaltserlaubnis 

+ Aufenthaltskarte 

 
746 

 
832 

 
839 

 

1.069 

Freizügigkeitsrecht 

als EU-/EWR-Bürger 

 
2.952 

 
3.547 

 
4.151 

 

4.735 

 
 

b)  Ausländerbehördliche Tätigkeiten 
 

Die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) am 

01.09.2011 machte bei den Ausländerbehörden gravierende 



Umstellungen der Verfahrensabläufe und Fallbearbeitungen 
erforderlich. Seither werden Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarten, 
Daueraufenthaltskarten und Ausweisersatzdokumente nicht mehr wie 

vorher als Klebeetikett oder in Papierform, sondern als gesondertes 

Dokument im Kreditkartenformat mit elektronischen 

Zusatzfunktionen erstellt. Der eAT besitzt einen kontaktlosen Chip im 

Karteninneren, auf dem unter anderem auch biometrische Merkmale 

des Inhabers (Lichtbild und ab Vollendung des 6. Lebensjahres zwei 

Fingerabdrücke) gespeichert sind. Jeder Antragsteller ab 6 Jahren 

muss zur Antragstellung persönlich bei der Ausländerbehörde 

vorsprechen. Diese Vorsprachen können sich insbesondere bei EDV-

technischen Problemen sehr zeitintensiv gestalten. Der eAT wird zwar 

bei der Ausländerbehörde beantragt. Die Ausländerbehörde muss 

den eAT jedoch bei der Bundesdruckerei kostenpflichtig herstellen 

lassen und nach Erhalt in einem vor allem zeitlich aufwendigen 

Verfahren abschließend bearbeiten und in das Fachprogramm 
einarbeiten. Erst dann kann und darf eine Aushändigung vorgenommen 

werden. Zur Aushändigung des eAT muss dann in der Regel erneut 

eine persönliche Vorsprache erfolgen. Der zuvor einfache Übertrag 

eines Aufenthaltstitels vom alten in einen neuen Pass ist nicht 

mehr möglich; auch in diesen Fällen ist das vorgenannte 

Antragsverfahren notwendig. Die Erteilung eines Aufenthaltstitels in 
Form eines Klebeetiketts ist nur mehr bei kurzzeitigen Aufenthalten oder 
zur Überbrückung bis zur Aushändigung des eAT möglich. 
Im Gegensatz zu den früheren Aufenthaltstiteln enthält der eAT auch 

die Wohnanschrift. Jede Anschriftenänderung muss daher auch im 

eAT geändert werden (dazu persönliche Vorsprache nötig!). 
Dies alles führte zu einem starken Anstieg des Publikumsverkehrs, der 
durch die starke Zuwanderung aus Ost- und Südosteuropa und durch 
die Flüchtlinge noch einmal massiv zugenommen hat. Zur Minimierung 

der Wartezeiten wurde daher sowohl für die Beantragung eines eAT 

als auch für die Abholung eines eAT auf Terminvereinbarungen 

umgestellt. Zusätzlich wurde im sehr publikumsintensiven Asyl- und 

Flüchtlingsbereich eine Aufrufanlage installiert. Dennoch lassen sich 
Wartezeiten nicht immer vermeiden. 
 
Die stark angestiegene Zuwanderung, der damit verbundene immense 
Anstieg des Publikumsverkehrs und nicht zuletzt auch die Aktivität des 
Gesetzgebers im Ausländerrecht hat aufgrund der zahlreichen 
Aufgaben zu einem immensen Arbeitsanstieg in der Ausländerbehörde 
geführt. 
 

Übersicht ausgestellte Aufenthaltsdokumente 

Art des Dokuments 2013 2014 2015 2016 

Aufenthaltstitel 
(Klebeetiketten und eATs) 

1.063 1.325 1.458 3.694 

Duldungen 
(Etiketten) 

119 268 538 547 

Aufenthaltsgestattungen 
(Etiketten) 

193 507 1.418 1.881 



 
Ausländischen Flüchtlingen und Staatenlosen muss, Ausländern, die 
nachweislich keinen Pass oder Passersatz von ihrem Staat erhalten, 
kann von der Ausländerbehörde ein deutsches Passersatzpapier 
ausgestellt werden. 

 
 Übersicht ausgestellte Passersatzpiere 

Art 2013 2014 2015 2016 

Reiseausweis für Ausländer 7 1 5 82 

Reiseausweis für Flüchtlinge 14 17 124 461 

Reiseausweis für Staatenlose 5 2 0 1 

Ausweisersatz 5 4 0 2 

EU-Laissez-Passer (für Rückkehrer) 2 5 12 15 

Reisendenliste (für Schulfahrten) 2 3 3 4 

Gesamtzahl ausgestellter 

Passersatzpapiere 

 
35 

 
32 

 
144 

 

565 

 
     Übersicht über häufige weitere ausländerbehördliche Tätigkeiten 

 2013 2014 2015 2016 

Vorgenommene Prüfungen 

des Freizügigkeitsrechts 

von Unionsbürgern 

 
1.216 

 
1.781 

 
4.144 

 

2.868 

Vorgenommene Prüfungen 

der Zugehörigkeit zum 

NATO-Truppenstatut 

   
57 

 

97 

Ausgestellte 

Verpflichtungserklärungen 

 
521 

 
527 

 
484 

 

440 

Ausgestellte 

Grenzübertrittsbescheinigungen 

 
92 

 
264 

 
240 

 

149 

Durchgeführte 

Sicherheitsbefragungen 

 
59 

 
58 

 
111 

 

486 

Verpflichtungen zur Teilnahme 

an einem Integrationskurs durch 

Bescheid 

 
49 

 
72 

 
84 

 

197 

Stellungnahmen zum Erwerb der 

deutschen Staatsangehörigkeit 

durch Geburt nach § 4 Abs. 3 

StAG 

 
54 

 
90 

 
102 

 

111 

Datenabgleich mit dem 

Standesamt nach Anmeldung 

zur Eheschließung 

 
46 

 
50 

 
33 

 

74 

Mitwirkungen in Visumverfahren 
(bis 2011 inkl. Verschweigefristen, 

ab 2012 Verschweigefristen entfallen!) 

 
106 

 
105 

 
143 

 

199 

Eingegangene zu bearbeitende 

elektronische Mitteilungen 

(XAusländer-Nachrichten) 

von anderen Ausländerbehörden 

(ab 01.11.2011) und von den 

Meldebehörden (ab 01.11.2012) 

 
 

7.734 

 
 

10.217 

 
 

12.230 

 

 

13.996 

 



Aufenthaltsbestätigungen 

für Leistungsanträge 
(z.B. für Rente, Kindergeld, Elterngeld) 

 
61 

 
64 

 
87 

 

 

128 

Aufenthaltsrechtliche 

Bescheinigungen für 

sonstige Zwecke 
(z.B. für Auslandsvertretungen, 
Arbeitgeber, Banken, Versicherungen) 

 
71 

 
89 

 
128 

 

480 

Aufenthaltsrechtliche 

Stellungnahmen zu Anfragen 

anderer Behörden und Stellen 
(z. B. Polizei, Justizbehörden, Jobcenter, 
Krankenkassen) 

 
149 

 
182 

 
283 

 

1.268 

Rechtsauskünfte an und 

Beratung von 

Nichtantragstellern 

 
376 

 
403 

 
1.290 

 

2.835 

 

Der starke Anstieg der Ausländerzahl im Landkreis und nicht zuletzt der 
massive Zustrom von Asylsuchenden hatte für die Ausländerbehörde in 
den letzten drei Jahren auch einen erheblichen Anstieg zeit- und 
personalintensiver Verfahren zur Vorbereitung und Durchführung von 

Aufenthaltsbeendigungen zur Folge. So waren im Jahr 2016 insgesamt 

366 aufenthaltsbeendende Maßnahmen gegen 243 Personen zu 
treffen (Vorjahr: 555 Maßnahmen gegen 444 Personen).  

 

Übersicht 
Aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen 
(nicht abschließend) 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Aufgriffe  

illegal aufhältiger Ausländer 

im Landkreis 

 
30 

 
47 

 
87 

 

29 

Ausländerrechtliche Bescheide 
(ohne Ausweisungen und ohne 

einfache Ausreiseaufforderungen 

sowie ohne Verpflichtungsbescheide 

zum Integrationskurs) 

 
25 

 
14 

 
23 

 

2 

Ausweisungsverfügungen 
(inklusive Feststellungen des Verlusts 

der Freizügigkeit bei Unionsbürgern) 

 
6 

 
1 

 
4 

 

0 

Nachgewiesene 

freiwillige Ausreisen 

nach Aufforderung  
(davon Asylbewerber) 

 
 

80 
(60) 

 
 

77 
(43) 

 
 

159 
(132) 

 

 

169 

(153) 

Anträge auf Abschiebehaft 4 2 5 2 

Abschiebungen  inkl. Zurückschiebungen 
(davon abgelehnte Asylbewerber) 

9 
(2) 

9 
(9) 

103 
(101) 

36 

(36) 

Einspeicherung von 

Einreisebedenken 

 
2 

 
2 

 
7 

 

1 

Fahndungsausschreibungen 19 2 18 7 

 
 



c)  Rechtsmittelverfahren im Ausländerrecht 
 

Übersicht 2013 2014 2015 2016 

Verwaltungsgerichtsverfahren 

(Klagen und Eilanträge) 

 
8 

 
7 

 
2 

 

3 

Eingaben und Petitionen 3 5 2 10 

 

 

d)  Integrationsmanagement und Integrationskurse 

 
Die Integration der dauerhaft in Deutschland lebenden Ausländer wurde 
mit dem Zuwanderungsgesetz erstmals als Aufgabe normiert.  
Bereits vor dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes hatte sich im 
Landratsamt eine Arbeitsgruppe zum Thema Migration und Integration 

gebildet, die seit 2005 als Migrations- und Integrations-Team (MIT) 
fungiert und in der auch die Ausländerbehörde vertreten ist.  Das MIT 
hat die Funktion eines Integrationsbeauftragten des Landkreises. 
Aufgabe des MIT ist es, in Umsetzung des Integrationsleitbildes des 
Landkreises die Maßnahmen zur Integration im Landkreis soweit möglich 
zu erfassen und zu koordinieren, anlassbezogen mit den 
entsprechenden Ansprechpartnern auftretende Probleme zu lösen  
sowie die Integrationsakteure im Landkreis zu begleiten und über 
Neuerungen zu informieren. Im Jahr 2016 fanden drei Besprechungen 
des MIT statt.  
Mindestens ein Vertreter der Ausländerbehörde hat im Jahr 2016 an 
zwei Besprechungen der Integrationsbeauftragten der Gemeinden im 
Landkreis, an zwei Besprechungen des Interkulturelles Forums der Stadt 
Neumarkt i.d.OPf., an vier sonstigen Integrationsveranstaltungen im 
Landkreis und an einer Veranstaltung des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) teilgenommen. Darüber hinaus gab es zwischen der 
Ausländerbehörde und anderen Integrationsakteuren (z.B. Sprachkurs-
träger, Jobcenter, Jugendamt) diverse Besprechungen zu Integrations-
maßnahmen. 

 
Als Grundangebot zur Integration sind ab 2005 bundeseinheitliche 

Integrationskurse, bestehend aus 600 Stunden Sprachunterricht und 
zunächst 45 Stunden, jetzt 100 Stunden Orientierungskurs zum Leben in 
Deutschland eingeführt worden. Der Gesetzgeber unterscheidet dabei 
zwischen teilnahmeberechtigten und teilnahmeverpflichteten Personen. 
Teilnahmeberechtigt an einem Integrationskurs sind alle neu 
einreisenden und sich nicht nur vorübergehend im Bundesgebiet 
aufhaltenden Ausländer aus Nicht-EU-Staaten mit der erstmaligen 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. Teilnahmeberechtigte, die sich nicht 
in dem erforderlichen Maße in deutscher Sprache verständigen können, 
müssen von der Ausländerbehörde zur Teilnahme an einem 
Integrationskurs verpflichtet werden. Entsprechendes gilt für bereits hier 
lebende Ausländer aus Nicht-EU-Staaten, bei denen ein besonderer 
Integrationsbedarf festgestellt wird. Verpflichtungen zum Integrationskurs 
sollen seit August 2007 durch einen Bescheid erfolgen, um die vom 
Gesetzgeber seither geschaffenen Sanktionsmöglichkeiten bei 
Nichterfüllung einer Verpflichtung durchsetzen zu können. Für die 



Bezieher von Arbeitslosengeld II (auch für Deutsche) kann eine 
Verpflichtung auch durch das Jobcenter ausgesprochen werden. 
Ausländer, die wie z.B. Unionsbürger weder eine Teilnahmeberechtigung 
besitzen noch zur Teilnahme verpflichtet wurden, können beim BAMF 
ihre Zulassung zur Teilnahme an einem Integrationskurs beantragen 
(Antrag ist bei Ausländerbehörde, bei VHS und beim BAMF erhältlich) 
und sind bei Erhalt der Zulassung teilnahmeberechtigt. Dies gilt auch für 
Asylbewerber aus bestimmten Staaten mit Bleibeperspektive. Ebenso 
kann eine Teilnahme am Integrationskurs auch freiwillig als Selbstzahler 
(Tragung der vollen Teilnahmegebühr) erfolgen. Da ein Nachweis über 
Deutschkenntnisse der Kompetenzstufe B 1 seit Herbst 2007 auch 
Voraussetzung für eine Einbürgerung und für etliche Personengruppen 
auch für die Erlangung eines unbefristeten Aufenthaltsrechts darstellt, 
nimmt seither regelmäßig auch eine Anzahl an Personen ohne 
vorherigen Besuch eines Integrationskurses an den jeweiligen 
Abschlussprüfungen teil. 
Im Landkreis bieten seit deren Einführung die Volkshochschule (VHS) 
und seit zwei Jahren auch das Berufliche Fortbildungszentrum der 
Bayerischen Wirtschaft (bfz) Integrationskurse an. Zwischen diesen 
Kursträgern und den anderen Beteiligten im Landkreis (insbesondere 
BAMF und Ausländerbehörde) besteht eine enge und hervorragende 
Zusammenarbeit. Diese enge Abstimmung aller Beteiligten und das 
herausragende Engagement der Lehrkräfte von VHS und bfz spiegelt 
sich auch im jeweiligen Ergebnis der Prüfungen „Deutsch-Test für 
Zuwanderer“ (DTZ), die am Ende eines jeden Integrationskurses 
stattfinden, wider. So sind laut BAMF bei bundesweitem Vergleich die  
Prüfungsergebnisse aller bisherigen Integrationskurse im Landkreis im 
oberen Drittel angesiedelt. 
 
Integrationskurs –  
Übersicht über Tätigkeiten der Ausländerbehörde 

Tätigkeit 2013 2014 2015 2016 

Teilnahme-Berechtigungen 

für 

Neueinreisende 

 
8 

 
1 

 
5 

 

10 

Teilnahme-Verpflichtungen 

von 

Neueinreisenden 

 
49 

 
72 

 
83 

 

196 

Teilnahme-Verpflichtungen 

wegen besonderem 

Integrationsbedarf  

 
2 

 
1 

 
1 

 

1 

Antragsausgaben  

zur Zulassung 

als freiwilliger Teilnehmer 
(Antragsausgabe grundsätzlich durch 

Kursträger!) 

 
38 

 
0 

 
0 

 

18 

Sanktionsmaßnahmen 

wegen Verletzung der  

Teilnahmepflicht 

 
70 

 
157 

 
110 

 

147 

 
 



Die Aushändigung der Zertifikate „DTZ“ an die erfolgreichen 

Prüfungsteilnehmerinnen und –teilnehmer erfolgt im Landkreis seit 

deren Einführung im Jahr 2005 jeweils im Rahmen einer feierlichen 

öffentlichen Veranstaltung durch den Landrat oder seinen Vertreter. 

Im Jahr 2016 waren das drei solcher Veranstaltungen. 
 

Am 27.01.2016 erhielten nach Abschluss von zwei Integrationskursen 

insgesamt 46 Personen aus 21 verschiedenen Staaten ein Zertifikat 
„Test Deutsch für Zuwanderer“ ausgehändigt. 30 Personen erreichten 
die höchste Kompetenzstufe B 1, 16 Personen die Kompetenzstufe A 2.  
 

 
Aushändigung der Zertifikate „Deutsch-Test für Zuwanderer“ am 27.01.2016 

 

Am 30.05.2016 konnte nach Abschluss von gleich vier 

Integrationskursen an 76 Personen aus 18 verschiedenen Staaten ein 
Zertifikat überreicht werden. Dabei erreichten 54 Personen die höchste 
Kompetenzstufe B 1 und 22 Personen die Kompetenzstufe A 2.  
 

 



 
Aushändigung der Zertifikate „Deutsch-Test für Zuwanderer“ am 30.05.2016 

 

 

Am 26.09.2016 schließlich durften nach dem Abschluss von drei Integra-

tionskursen insgesamt 69 Personen aus 20 verschiedenen Staaten ein 
Zertifikat „Deutsch-Test für Zuwanderer“ aus den Händen von Herrn 
Landrat Gailler entgegen nehmen. Dabei erreichten 52 Personen die 
Kompetenzstufe B 1 und 17 Personen die Kompetenzstufe A 2.  
. 

 
Aushändigung der Zertifikate „Deutsch-Test für Zuwanderer“ am 26.09.2016 

 



Im Anschluss daran konnte nach erfolgreichem Abschluss eines 

freiwilligen Aufbaukurses zur nächsthöheren Sprachkompetenzstufe B 2 

21 weitere Personen aus 12 verschiedenen Staaten das 
entsprechende Zertifikat ausgehändigt werden. 
 

 
Aushändigung der Zertifikate B 2 am 26.09.2016 

 
 

e)  Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber 
 

Sehr arbeits-, zeit- und personalintensiv gestaltete sich das Jahr 2016 

für die Ausländerbehörde besonders im Bereich Asyl. 

Zum Stichtag 31.12.2016 betrug die Zahl der Asylbewerber und der 

rechtskräftig abgelehnten Asylbewerber im Landkreis einschließlich 

der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 770 gegenüber 1.172  zum 

31.12.2015. Zugleich waren zu diesem Stichtag aber bereits weitere 

573 Personen mit einem vom Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) zugesprochenen Bleiberecht registriert. 464 

dieser Personen befanden sich zum Jahreswechsel als sogenannte 

Fehlbeleger noch in Asylunterkünften. 



 

 

Auch die Fluktuation der Asylbewerber war im vergangenen Jahr 2016 

wieder sehr stark. So wurden dem Landkreis im Laufe des Jahres 

insgesamt 663 Asylbewerber und  abgelehnte Asylbewerber sowie 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge neu zugewiesen (Vorjahr: 

1.247). 



 

 

Für Entscheidungen über in Deutschland gestellte Asylanträge ist 

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zuständig. 

Dieses hat nach Personalmehrungen und politischem Druck im Jahr 

2016 massiv begonnen, seine offenen Antragsverfahren abzubauen. 

Auch sehr viele der dem Landkreis Neumarkt i.d.OPf. zugewiesenen  

Asylbewerber erhielten daher im vergangenen Jahr die Entscheidung 

des BAMF über ihre Anträge: 

 489 Personen wurden als Flüchtlinge anerkannt 

 285 Personen erhielten subsidiären Schutz zugesprochen 

 bei 23 Personen wurde ein Abschiebungsverbot festgestellt 

 bei 168 Personen wurde der Asylantrag abgelehnt und eine 

Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung verfügt 

Soweit diese BAMF-Entscheidungen bestandskräftig sind, obliegt der 

Ausländerbehörde die entsprechende weitere Bearbeitung. Diese 

besteht bei zugesprochenem Bleiberecht u.a. in Identitätsprüfung, 

Sicherheitsüberprüfung und Ausstellung der zustehenden 

Aufenthaltsdokumente samt Nebenbestimmungen.  Bei abgelehnten 

Asylbewerbern ist nach einer oft zeitintensiven Identitätsklärung häufig 

die Beschaffung eines Passersatzpapiers erforderlich, bevor die 



eigentliche Aufgabe, der Vollzug der bestehenden Ausreiseverpflichtung 

umgesetzt werden kann.  

Während des Asylverfahrens ist die Ausländerbehörde u.a. für die 

Ausstellung und Änderung von Aufenthaltsdokumenten, die 

Genehmigung von Beschäftigung und Ausbildung, die Verfügung von 

Wohnsitzauflagen und anderen Nebenbestimmungen zuständig. 

Zahlreiche Rechtsänderungen und immer wieder neue Vorgaben in 

diesen Bereichen mit jeweiligem Änderungsbedarf der ausgestellten 

Dokumente und der Entscheidungspraxis bereiteten der 

Ausländerbehörde im vergangenen Jahr zusätzlichen Aufwand. 

 

Übersicht über wichtige Tätigkeiten im Bereich Asyl in 2016 

 1.881  Aufenthaltsgestattungen 

 112 Anträge auf Beschäftigung 

 18  Anträge auf Ausbildung 

 91  Anträge auf Umverteilung 

 773 Änderungen von Nebenbestimmungen  

 399 Adressenänderungen 

 28  Verlassenserlaubnisse 

 720 Identitätsklärungen 

  

 

Daneben waren in diesem Bereich aufgrund der aktuellen 

Entwicklungen zum einen und der vielen Rechtsänderungen zum 

anderen zahlreiche Fachbesprechungen mit vielen anderen Bereichen, 

Stellen und Akteuren sowie nicht selten auch einzelne 

bereichsübergreifende Fallbesprechungen veranlasst. 

Hauptthema bei vielen Besprechungen war insbesondere der Zugang 

von Asylbewerbern und Flüchtlingen zu Sprachkursen und zum 

Arbeitsmarkt. Zum Thema Beschäftigung und Ausbildung fanden zudem 

auch verschiedene Veranstaltungen statt. 



 

AOK-Arbeitgeberseminar zur Beschäftigung von Flüchtlingen am 21.04.2016 

 
 

f)  Ordnungswidrigkeitenverfahren im Ausländerrecht 

 
Seit der Aufhebung der räumlichen Aufenthaltsbeschränkung für 
Asylbewerber ist die Zahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren im 

Ausländerrecht stark zurückgegangen.  
 

 2014 2015 2016 

Anzahl insgesamt 
davon nach 

- AufenthG 
- FreizügG/EU 
- AsylG bzw. AsylVfG 

30 
 

1 
4 

25 

7 

 

2 

3 

2 

3 

 

0 

3 

0 

 

Maßnahme 
(Ahndung und Verfolgung) 

2014 2015 2016 

Bußgeldbescheid 2 1 2 

Verwarnung mit Verwarnungsgeld 0 0 0 

Verwarnung ohne Verwarnungsgeld 25 3 0 

Einstellung 3 2 1 

Sonstige Erledigung  1  

 
 

 
3. Staatsangehörigkeitsrecht 
 
a)  Staatsangehörigkeitsrecht allgemein 
       
     Die Staatsangehörigkeitsbehörde sah sich beginnend im Jahr 2015 und      



     intensiv im vergangenen Jahr mit Personen konfrontiert, die die   
     Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises beantragten, weil sie  
     nach entsprechenden Veröffentlichungen in sozialen Netzwerken zu der  
     Überzeugung gelangt waren, sie würden ansonsten die deutsche  
     Staatsangehörigkeit nicht besitzen. Ein Teil dieser Antragsteller äußerte  
     auch deutlich Zweifel an der Rechtmäßigkeit des aktuellen deutschen  
     Staates. Dies erfolgte u. a. auch in der Übermittlung von Schriftstücken, 
     in den diese Auffassung umfangreich begründet wird. Viele dieser  
     Personen berufen sich auf den Fortbestand des Deutschen Reiches,  
     weshalb hier auch von sogenannten „Reichsbürgern“ gesprochen wird. 
     Nach einem schweren Zwischenfall mit einem solchen „Reichsbürger“     
     mussten in Bayern alle Staatsangehörigkeitsausweisanträge auf  
     entsprechende Angaben in den Antragsunterlagen überprüft und die  
     Antragsteller mit derartigen Angaben als Verdachtsfälle den  
     Sicherheitsbehörden gemeldet werden. Dies betraf hier immerhin 75  
     Antragsteller. 
 

Übersicht Tätigkeiten 2013 2014 2015 2016 

Ausstellung von 

Staatsangehörigkeitsausweisen 

 
16 

 
21 

 
48 

 

81 

Ausstellung von 

Negativbescheinigungen 

 
2 

 
1 

 
1 

 

3 

Überprüfung von 

Staatsangehörigkeitsurkunden 

 
4 

 
4 

 
2 

 

0 

Schriftliche Stellungnahmen zu 

Staatsangehörigkeitsfragen 

 
2 

 
1 

 
7 

 

7 

Verzichtverfahren - - 1 1 

 

 

Zum Stichtag 31.12.2016 waren bei den Einwohnermeldeämtern im 

Landkreis insgesamt 5.423 Personen (Vorjahr: 5.193) registriert, die 

neben der deutschen mindestens eine weitere Staatsangehörigkeit 

besitzen. Die Zahl dieser deutschen Mehrstaater steigt beständig an. 
Das beruht zum einen darauf, dass es sich bei diesem Personenkreis 
neben den Aussiedler- und Spätaussiedlerfamilien um die Kinder aus 
deutsch-ausländischen Mischehen und um die Kinder, die unter die 
Optionsregelung fallen, handelt. Zum anderen dürfen EU-Bürger und 
Schweizer bei einer Einbürgerung (Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit auf Antrag) ihre bisherige Staatsangehörigkeit 
beibehalten. 
 
 

b)  Optionsregelung 
 

Kinder ausländischer Eltern erwerben durch Geburt in Deutschland 
unter bestimmten Voraussetzungen neben der ausländischen 
Staatsangehörigkeit ihrer Eltern auch die deutsche Staatsangehörigkeit. 
Sie sind damit Mehrstaater und müssen sich nach Erreichen der 
Volljährigkeit zwischen der deutschen und der ausländischen 

Staatsangehörigkeit entscheiden (Optionspflicht). Zur Sicherstellung 
der Optionspflicht verwaltet und führt die Staatsangehörigkeitsbehörde 



ein Register für optionsdeutsche Kinder. Alle Betroffenen haben sich 
bislang für die deutsche Staatsangehörigkeit und die Aufgabe der 
weiteren Staatsangehörigkeit/en entschieden. Ein Verfahrensabschluss 
in diesem Bereich fand 2016 nicht statt. Dafür stehen im neuen Jahr 
2017 etliche Entscheidungen in diesem Bereich an. 

 

 

c) Einbürgerungen 
 

Im Jahr 2016 fand mit 238 Interessierten (Vorjahr: 263)  ein 

ausführliches Beratungsgespräch über die bestehenden 
Möglichkeiten einer Einbürgerung, deren Voraussetzungen und den 
Verfahrensablauf statt. Dabei gestaltet sich die Aufklärung über das 
meist erforderliche Verfahren zur Aufgabe der bisherigen 
Staatsangehörigkeit/en (insbesondere bei Personen aus dem Kosovo) 
sowie über die beizubringenden Nachweise über ausreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache oftmals sehr zeitintensiv. Letztlich 

haben im vergangenen Jahr dann 62 Personen (Vorjahr: 47) auch 

tatsächlich einen Antrag auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit 

durch Einbürgerung gestellt.  

Die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erworben haben 

im vergangenen Jahr insgesamt 45 Personen (Vorjahr: 48). Die 
meisten der im Jahr 2016 Eingebürgerten stammten  aus Rumänien (15 
Personen). 

28 (Vorjahr: 21) Einbürgerungen erfolgten unter dauerhafter (bei 

Unionsbürgern) oder vorübergehender (die Entlassung aus der 
bisherigen Staatsangehörigkeit erst nach erfolgter Einbürgerung 

möglich) Hinnahme von Mehrstaatigkeit. 
 
An zwei Terminen im vergangenen Jahr wurden Einbürgerungen nach 
jeweiligem Einverständnis der Betroffenen in einer feierlichen 
Veranstaltung öffentlich durch Herrn Landrat Gailler vorgenommen. 
Diese Veranstaltungen fanden am 27.01.2016 und am 26.09.2016 statt. 
 



 
Vornahme feierlicher Einbürgerungen am 27.01.2016 

 
 

 

 
Vornahme feierlicher Einbürgerungen am 26.09.2016 

 
 
 
 



Übersicht 

Einbürgerungen 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Beratungsgespräche 

vor einer  

Antragstellung 

 
245 

 
227 

 
230 

 
263 

 

238 

Eingegangene 

Einbürgerungsanträge 

 
43 

 
58 

 
44 

 
47 

 

62 

Erteilte 

Einbürgerungs- 

zusicherungen 

 
29 

 
36 

 
30 

 
25 

 

24 

Vorgenommene 

Einbürgerungen 

davon 

 Anspruchs-

einbürgerungen 

 Ermessens-

einbürgerungen 

 
38 

 
 

34 
 

4 

 
54 

 
 

50 
 

4 

 
45 

 
 

35 
 

10 

 
48 

 
 

42 
 

6 

 

45 

 

 

39 

 

6 

Zurückgenommene 

Einbürgerungsanträge 

und 

Verfahrenseinstellung 

 
0 

 
0 

 
3 

 
4 

 

2 

Abgelehnte 

Einbürgerungsanträge 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

0 

 

 

 

 

4. Pass-, Ausweis- und Meldewesen 
 

   a) Pass- und Ausweiswesen 

 
Im Pass- und Ausweiswesen ist das Landratsamt als Aufsichtsbehörde 
seit Einführung des elektronischen Personalausweises und des 
elektronischen Reisepasses nur noch bei einzelnen rechtlichen Fragen  
gefordert. Die Klärung erfolgt meist telefonisch. So war 2016 lediglich in 

8 Fällen (Vorjahr: 4) eine ausführliche schriftliche Stellungnahme 

bzw. ein Rechtsgutachten abzugeben. 
Bei den Passbehörden selbst haben im vergangenen Jahr einige 
Personen unaufgefordert ihre Personalausweise zurückgegeben mit der 
Begründung, sie seien kein Personal dieser Firma. Es handelt sich bei 
diesen Personen in der Regel um Anhänger oder Angehörige der 
sogenannten „Reichsbürgerbewegung“.  Die Passbehörden mussten 
diese Vorkommnisse daher ab Herbst 2016 auch den 
Sicherheitsbehörden melden. 
 

 

 

 

 



b) Meldewesen 

 

Die Meldebehörden (Einwohnermeldeämter) der Gemeinden sind 

aufgrund der bestehenden Meldepflicht in der Regel die erste 

Anlaufstelle für Neubürger. 

Seit Januar 2013 sind die Meldebehörden meist auch die einzige 

Anlaufstelle für neuzuziehende Unionsbürger, deren Zahl im 

Landkreis in den letzten Jahren drastisch angestiegen ist: 

 

 31.12. 

2011 

31.12. 

2012 

31.12. 

2013 

31.12 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

Unionsbürger 2.274 2.831 3.744 4.343 4.941 5.540 

 
Zudem sind die im Melderegister erfassten Daten die Grundlage für 
sehr viele Tätigkeiten von Behörden und öffentlichen Stellen. Der 

korrekten und vollständigen Datenerfassung bei der Meldebehörde 

kommt daher eine enorme Bedeutung zu. Insbesondere im Hinblick 

auf die Gültigkeit und die Anerkennungsfähigkeit vorgelegter 

ausländischer Dokumente und Urkunden sowie von 

Namensführungen und Namensschreibweisen ist hier immer wieder 

auch die Sachkunde der Aufsichtsbehörde im Landratsamt gefragt. 
Probleme bereiten den Meldebehörden auch manche 
Auskunftsersuchen sowie deren Kostenpflicht. 
Da darüber hinaus sehr viele Rechtsänderungen direkten Einfluss auf 
die Tätigkeit der Meldebehörden haben, besteht dort auch immer wieder 

der Bedarf der rechtlichen Beratung und der Klärung aufgetretener 

Rechts-, Erfassungs- und Verfahrensfragen. Dies gilt auch im 

Hinblick auf den Vollzug des am 01.11.2015 in Kraft getretenen 

Bundesmeldegesetzes (BMG). 

In immerhin 24 Fällen (Vorjahr: 9) waren im vergangenen Jahr 

ausführliche Stellungnahmen bzw. Rechtsgutachten veranlasst. 
Ansonsten konnten die An- und Nachfragen meist telefonisch 
beantwortet und geklärt werden. 

 
Mit Inkrafttreten der zweiten Stufe des Datenübermittlungsstandards 

XAusländer am 01.11.2012 wurde verbindlich die elektronische 

Kommunikation zwischen Meldebehörden und Ausländerbehörde 
eingeführt. Dieser Datenaustausch funktioniert sowohl bei den 
Ausländerbehörden als auch bei den Meldebehörden nach wie vor nicht 
ohne Probleme So kommen immer wieder Mitteilungen nicht oder nur 
unvollständig an oder führen bei ihrer Einarbeitung ins Fachprogramm 
zu Unrichtigkeiten.  
Nach wie vor sehr aufwendig sowohl für die Meldebehörden als auch für 

die Ausländerbehörde ist der jährlich vorgeschriebene Abgleich der 

bei den Meldebehörden gespeicherten Ausländerdaten mit den Daten 

der Ausländerbehörde. Insbesondere die Klärung der dabei 
festgestellten Abweichungen sowie deren eventuell nötige Korrektur 
erfordern einen großen zeitlichen Aufwand. 

 
 

 



c) Ordnungswidrigkeitenverfahren im Pass-, Ausweis- und Melderecht 
 

 

 2014 2015 2016 

Anzahl insgesamt 
davon nach 

- Pass- und Ausweiswesen 
- Melderecht 

20 
 

13 
7 

39 
 

12 
27 

26 

 

8 

18 

 
 

Maßnahme 
(Ahndung und Verfolgung) 

2014 2015 2016 

Bußgeldbescheid 9 20 5 

Einstellung 1 5 3 

Sonstige Erledigung 
(insbesondere Abgabe) 

7 14 18 

 


